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BRIEFWAHL
Wahlberechtigte, die in ein Wählerverzeichnis eingetragen sind, können ihr Wahlrecht ohne Vorliegen
eines besonderen Grundes durch Briefwahl ausüben. Dies ist auch möglich, wenn sie sich vorübergehend
im Ausland befinden. Dazu müssen sie bei der Gemeinde ihres Hauptwohnortes einen sogenannten
Wahlschein beantragen. Einer Begründung hierzu bedarf es nicht mehr.

Dem Wahlschein werden automatisch Briefwahlunterlagen beigefügt. Mit einem Wahlschein kann man
alternativ außerdem in einem beliebigen anderen Wahlbezirk diesesWahlkreises wählen.
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ANTRAG
Wie und wo beantrage ich die Briefwahlunterlagen?
Wenn Sie durch Briefwahl wählen möchten, brauchen Sie einen Wahlschein. Diesen können Sie bei der
Gemeinde Ihres Hauptwohnortes

• persönlich oder
• schriftlich beantragen. Die Schriftform gilt auch durch Faxoder E-Mail als gewahrt. Bei vielen

Gemeinden kann man die Unterlagen online anfordern.
• Eine telefonische AntragsteIlung ist nicht möglich.

Auf der Rückseite Ihrer Wahlbenachrichtigung befindet sich bereits ein Vordruck, den Sie ausgefüllt
zurücksenden können.

Der Antrag kann aber auch gestellt werden, bevor die Wahlbenachrichtigung zugestellt wurde. Folgende
Angaben sind erforderlich:

• Familienname,
• Vornamen,
• Geburtsdatum und
• Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort).

Werdeli Antrag röl eitrerrarrderen stellt"mtlSS"'eine-s-c-hriftHeh-e-VeHmaeht-veJlegen.EineBearrtragtlflg-1'''it-----
daher in diesem Fall nur persönlich oder schriftlich (nicht elektronisch!) möglich.

Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei der AntragsteIlung von einer anderen Person helfen
lassen.

(Rechtsgrundlagen: §§ 27 und 28 Bundeswahlordnung [BWO])

Wann muss ich die Briefwahl beantragen?
Sie sollten Ihren Antrag auf einen Wahlschein so frühzeitig wie möglich stellen. Sie müssen hierzu nicht
den Erhalt der W~hlbenachrichtigung abwarten.

Ein Wahlschein kann bis spätestens Freitag vor dem Wahltag bis 18:00 Uhr beantragt werden. In
besonderen Ausnahmefällen kann ein Wahlschein noch am Wahltag bis 15:00 Uhr beantragt werden, zum
Beispiel, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

(Rechtsgrund lagen: §§ 27 und 28 Bundeswahlordnung [BWO])
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